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Auszug aus den Studien- und Prüfungsordnungen: 

 

Die Aufzeichnung von 

Prüfungen (Audio, Video) 

ist unzulässig. 
 

Das Mitglied der Prüfungskommission, das den Vorsitz übernommen hat,  

kann unzulässige Aufzeichnungen jederzeit untersagen. 

 

Wer diesen Anweisungen keine Folge leistet, 

kann ausgeschlossen werden. 


